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Anhörung im Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 55 Abs. 1 OWiG

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren
gegen die Werkmann Anlagentechnik AG sowie gegen Herrn Dr. Hannes Werkmann-Lottermann
persönlich eingeleitet.

I. Tatvorwurf

Ihnen wird vorgeworfen, im Zeitraum August bis Oktober 2024 insgesamt drei Einheiten des
Mikrofluidik-Reaktors MFR-3400X (Seriennummern MFR-3400X-0092 bis MFR-3400X-0094) an die
Spengler Engineering AG, Schwarztorstraße 48, 3007 Bern, Schweiz, ausgeführt zu haben, obwohl
Ihnen bekannt war oder hätte bekannt sein müssen, dass diese Güter möglicherweise für
Endabnehmer in der Islamischen Republik Iran bestimmt sind, denen gegenüber restriktive
Maßnahmen gelten.

Dieser Vorwurf stützt sich auf Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2021/821 (Dual-Use-VO) i.V.m. §
18 Abs. 1 Nr. 1 lit. b des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG).

II. Wesentliche Erkenntnisse des BAFA (Auszug)

Position Inhalt (Original) Redaktionsstatus

Tatsachenbasis Lieferkette und Behördenhinweise GESCHWÄRZT — siehe Original

Beweismittel Rechtshilfeinformationen Schweiz GESCHWÄRZT — Quellenschutz



Lieferkettennachweis Dokumente zu Spengler/Transcaucasia/Razi GESCHWÄRZT — laufendes Verfahren

Personalien Betroffene ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■GESCHWÄRZT — § 33 BDSG

Behördeninterne Bewertung■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■GESCHWÄRZT — Amtsgeheimnis

III. Anhörungsfrist

Ihnen und Herrn Dr. Werkmann-Lottermann wird gemäß § 55 Abs. 1 OWiG Gelegenheit gegeben,
sich bis zum 30. April 2026 zu dem Tatvorwurf zu äußern. Eine schriftliche Stellungnahme ist unter
dem Aktenzeichen BL-22-4188/26 an dieses Referat zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Monika Steinhauer
Referatsleiterin EA3 — Außenwirtschaftsrecht
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
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